
ÖSTERR EICHIS CH ER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

SP-ZB-2611 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Bundeskammer für Land- und 
Forstwirtschaft (BLFKG); 
S t e l  1 u n g n ah m e 

.. � 
Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2418 

Oatu111 

12.10.1989 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stellung­
nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme Arbkarn'll8r V'f"ien Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iV 
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Ö S T E R R EIe HIS eHE R .'� R BEi T E R K A rl/l M E R T.� G 

An das 

Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 
;i"i.d C:�' L<-:� . '  :q J'f \ 

Zr _ ., ·G!::/ ,' ------- I " .--.-................. I 
i 

Datum: 1 7. OKT.1989 I I 
I 

Stubenring 1 

1010 wien !, • I " ;;'L __ .. --.-------- ! 

-:J:� 

Zl.11.520/01-I A/89 SP-Dr.Schw-2611 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Bundeskammer für Land- und 

Forstwirtschaft (BLFKG); 

, .. ::"' ''''In, 

.:,.,'" 

2418 29.9.1989 

Der österreichische Arbeiterkammertag geht bei der Begutachtung 

des vorliegenden Gesetzesentwurfes vorn Grundsatz aus, daß die 

weitestgehende Autonomie der jeweiligen Interessengruppe in 

inneren Angelegenheiten und der geringstmögliche Einfluß anderer 

Interessengruppen auf diese Belange Prinzipien der österrei­

chischen Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft sind. Auf Organi­

sationsfragen anderer beruflicher Interessenvertretungen wird 

daher auch bei der Begutachtung des gegenständlichen Gesetzes­

entwurfes nur so weit eingegangen, als dies aus allgemeinen 

verfassungsrecl1tlichen Erwägungen und aus Gründen der Wahrung des 

Gleichgewichts und der Gleichrangigkeit der gesetzlichen Inter­

essenvertretungen in österreich notwendig erscheint. 

Dieses vorn Arbeiterkammertag beachtete Nichteinmischungsgebot in 

innere Angelegenheiten anderer Interessenvertretungen wird 

umgekehrt auch vorn Arbeiterkammertag von anderen Verbänden 

gefordert. 

reJeqramrne ,\rol<.amrner WHHl lt.'I�X' J 1690 
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Unter diesen Gesichtspunkten ist zum vorliegenden Gesetzesentwurf 

festzustellen, daß er ohne verfassungsrechtliche Veränderungen 

nicht zu verwirklichen sein wird. Gemäß Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 

des Bundes-Verfassungsgesetzes liegt die Organisationskompetenz 

für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft nicht beim Bund, 

sondern bei den Ländern (Art. 15 B-VG). Da die Länder naturgemäß 

nicht in der Lage sind, eine bundeseinheitliche gesetzliche 

Interessenvertretung festzulegen, müßte die Verfassung geändert 

werden, um das gegenständliche Vorhaben verwirklichen zu können. 

Wie der österreichische Arbeiterkammertag bereits einleitend 

deutlich gemacht hat, besteht gegen das Vorhaben der schaffung 

einer Bundes-Landwirtschaftskammer grundsätzlich kein Einwand, 

sofern dies von den Vertretern der Landwirtschaft selbst ge­

wünscht wird. 

Unmöglich erscheint es jedoch, die verfassungsrechtliche Absi­

cherung der gesetzlichen Interessenvertretungen in österreich 

unterschiedlich zu gestalten. Eine bloße Änderung der Kompetenz­

tatbestände zur Verwirklichung des gegenständlichen Vorhabens 

scheint nämlich rechtlich äußerst problematisch zu sein, weil 

dadurch eine bedenkliche Mischung zwischen Bundes- und Landes­

kompetenzen im Bereich der beruflichen Interessenvertretungen der 

Land- und Forstwirtschaft entstehen würde. Eine Aufgaben­

abgrenzung etwa zwischen den Landes-Landwirtschaftskammern und 

der Bundes-Landwirtschaftskammer müßte wohl durch Bundesgesetz 

erfolgen, würde aber möglicherweise in die weiterhin auf Landes­

kompetenz beruhenden Aufgaben der Landwirtschaftskammern in den 

einzelnen Ländern eingreifen. Die Abgrenzung der Mitgliedschaft 

zu den Landwirtschaftskammern in den Ländern ist unterschiedlich, 

woraus sich ergibt, daß die gegebenenfalls durch Bundesgesetz 

festgelegte Zuständigkeit der Interessenvertretung durch die 

Bundes-Landwirtschaftskammer für einen Personenkreis gilt, der 

nicht durch Bundesgesetz, sondern durch Landesgesetz zu bestimmen 

. ist. Das bedeutet, daß in einem' Bundesgesetz auf Regelungen 

verwiesen wird, die dem Landesgesetzgeber obliegen, die 

landesgesetzliche Regelung aber unter Umständen mit 
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bundesgesetzlieh festgelegten Interessenvertretungsaufgaben in 

Widerspruch stehen könnte. 

Es kann hier vom Arbeiterkammert�g nicht näher untersucht werden, 

ob diese aufgezeigten rechtlichen Konsequenzen mit Grundprinzi­

pien der österreichischen Bundesverfassung, etwa mit dem 

föderalistischen Prinzip, in übereinstimmung stehen oder nicht. 

Klar scheint aber zu sein, daß eine in der Sache selbst relativ 

umfassende verfassung
'
sgesetzliche Regelung und damit Absicherung 

der Bundes-Landwirtschaftskammer erfolgen müßte, die sich nicht 

bloß in der Festlegung eines Kompetenztatbestandes erschöpft. 

Daraus folgt für die Arbeiterkammer weiters, daß bei einem 

solchen Vorhaben, nämlich der verfassungsrechtlichen Regelung und 

Absicherung einer gesetzlichen Interessenvertretung, nicht nur 

isoliert für eine Interessenvertretung, sondern für alle gesetz-
-lichen Interessenvertretungen gemeinsam vorgegangen werden muß. 

Es wäre für den österreichischen Arbeiterkammertag unabhängig von 

der derzeit aktuellen Diskussion über die Wirtschafts- und' 

Sozialpartnerschaft völlig unakzeptabel, wenn eine Interessen­

gruppe, nämlich die Landwirtschaft, gegenüber einer anderen 

Interessengruppe, der Arbeitnehmerschaft, verfassungsrechtlich 

bevorzugt wird. 

Es wird daher gefordert, daß die Frage der verfassungsrechtlichen 

Regelung und Absicherung der gesetzlichen Interessenvertretungen . 
in österreich von der Bundesregierung zusammenhängend für alle 

gesetzlichen Interessenvertretungen geprüft und entschieden wird. 

Eine isolierte verfassungsrechtliche Vorgangsweise bezüglich der 

Landwirtschaft und ihrer gesetzlichen Interessenvertretung würde 

als schwere Beeinträchtigung des sozialen Gleichgewichts in 

österreich beurteilt werden. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzesentwurfes wird folgendes 

angemerkt: 
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Zu § 1 

Der Begriff "gesellschaftl iche" Interessen fehlt in der entspre­

chenden Best immung für andere gesetzl iche Interessenvertretungen 

in österre ich. Es wäre zu klären, inwieweit d ieser Begr iff m it 

dem Pr inzip der berufl ichen Selbstverwaltung in übere inst immung 

steht. Im übrigen wird durch d ie der Bundeskammer für Land- und 

Forstw irtschaft zugeordnete Interessenvertretungskompetenz aller 

IIgemeinsamen" Interessen der M itgl ieder der Landw irtschafskammern 

jene Problemat ik verdeutlicht, d ie e ingangs vom Arbeiterkammertag 

erwähnt wurde: D ie Abgrenzung zum Interessenvertretungsanspruch 

der Landw irtschafskammern in den e inzelnen Bundesländern er­

scheint dr ingend notwend ig. Nach dem vorl iegenden Text könnte d ie 

Vermutung entstehen, daß d ie Bundes-Landw irtschaftskammer d ie 

Aufgaben der Landes-Landwirtschaftskammern we itgehend übernehmen 

soll. 

Das Problem, daß in Tirol und Vorarlberg auch d ie unselbständig 

in der Landw irtschaft Tät igen der Landw irtschaftskammer zugehö­

ren, n icht aber der Bundes-Landw irtschaftskammer zugehören 

sollen, soll dadurch gelöst werden, daß e ine e igene Definit ion 

der Landw irtschaftskammern ins Bundes-Landw irtschaftskammergesetz 

aufgenommen w ird. Auch dies erscheint verfassungsrechtlich 

äußerst bedenkl ich zu se in. Es würde nämlich ein Begr iff, der 

laut Kompetenzlage vom Landesgesetzgeber zu defin ieren und 

festzulegen ist, nun für Zwecke e ines Bundesgesetzes vom Bundes­

gesetzgeber anders def iniert werden. Auch h ier könnten s ich 

Abgrenzungsprobleme ergeben, d ie m it dem föderalist ischen Prinzip 

der österreichischen Bundesverfassung n icht e infach zu vere in­

baren s ind. 

Unabhängig davon wäre klarzustellen, daß d ie unselbständ ig 

Beschäft igten in der Land- und Forstw irtschaft, auch wenn sie der 

Landw irtschaftskammer angehören, nicht nur formal, sondern durch 

d ie Vorsorge organisator ischer Vorschr iften n icht nur vom Ver­

tretungsbere ich, sondern auch von der (mittelbaren) 
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Finanzierungsverpflichtung für die Bundes-Landwirtschaftskammer 

ausgenommen werden. 

Zu § 4 

Die im Abs. 1 Ziff. 6 genannten "agrarpolitischen Interessen" 

sollten auf die agrarpolitischen Interessen der in der Landwirt­

schaft selbständig Tätigen eingeschränkt werden. Die Formulierung 

dieser Bestimmung könnte das Mißverständnis heraufbeschwören, daß 

die Bundes-Landwirtschaftskammer allgemein, über die spezifischen 

Interessen der Selbständigen in der Landwirtschaft hinausgehend, 

agrarpolitische Interessen aller Bevölkerungsgruppen vertreten 

will. 

Zu § 6 

Die im Abs. 2 genannte Kompetenz der Bundes-Landwirtschaftskam­

mer, Landesgesetzesentwürfe vor Einbringung in den Landtag zur 

Kenntnisnahme zu erhalten, erscheint verfassungsrechtlich be­

denklich, dürfte aber nach den Erfahrungen des Arbeiterkammerta­

ges im eigenen Bereich für praktische Bedürfnisse auch überflüs­

sig sein. 

Zu § 7 

Die Auskunftsverpflichtung anderer beruflicher vertretungen 

gegenüber der Bundes-Landwirtschaftskammer erscheint zu weitge­

hend zu sein. Zumindest müßte berücksichtigt werden, daß diese 

anderen beruflichen vertretungen auch eigene Interessen haben 

könnten, die einer so umfassenden Auskunftspflicht, wie sie in 

§ 7 Abs. 1 genannt ist, widersprechen könnten. 

Zu § 8 

Die Mitgliedschaft des österreichischen Raiffeisenverbandes in 

der Bundes-Landwirtschafskammer erscheint aus mehreren Gründen in 

verfassungsrechtlicher Hinsicht äußerst bedenklich. 
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Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß der österreichische 

Raiffeisenverband als Konzern nur zu einem Teil - in der gesamten 

wirtschaftlichen Bedeutung wahrscheinlich nur zu einem geringen 

Teil - unmittelbar in der Landwirtschaft tätig ist. Nun enthält 

§ 8 zwar die Abgrenzung, daß der Raiffeisenverband nur hinsicht­

lich dieser Tätigkeit auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet 

Mitglied der Bundes-Landwirtschaftskammer ist, doch dürfte diese 

Abgrenzung in der Praxis nlcht nachvollziehbar sein, da sich die 

Tätigkeit des Raiffeisenverbandes und. seiner Untergliederungen im 

einzelnen wohl nicht gen au trennen lassen wird. Mitglieder des 

Raiffeisenverbandes sind darüber hinaus auch Mitglieder der 

Handelskammern, der Industriellenvereinigung und anderer Inter­

essenorganisationen. Der Raiffeisenverband und seine Mitglieds­

organisationen stehen mit anderen Unternehmen der Privatwirt­

schaft in einem Konkurrenzverhältnis. Da nicht gen au abgrenzbar 

ist, in welcher Eigenschaft jeweils Handlungen des Verbandes oder 

einzelner seiner untergliederungen gesetzt werden (in land- und 

forstwirtschaftlichem Gebiet oder nicht), könnten etwa die der 

Kreditwirtschaft oder sonstigen privatwirtschaftlichen Tätig­

keiten zugeordneten Bereiche des RaiffeisenveFbandes gegenüber 

ihren Konkurrenten eine quasi öffentlich-rechtliche stellung 

bekommen und daher in gleichheitswidriger Weise bevorzugt sein. 

Die gleichzeitige, funktional kaum abgrenzbare Mitgliedschaft des 

Raiffeisenverbandes und sei�er Untergliederungen zu mehreren 

gesetzlichen Interessenvertretungen könnte schwerwiegende 

verfassungsrechtlic�e Fragen der Gegnerunabhängigkeit und der 

Einflußnahme auf Interessen anderer Berufsgruppen aufwerfen. 

Es wird daher ersucht, aus den genannten verfassungsrechtlichen 

Gründen die Mitgliedschaft des österreichischen Raiffeisenver­

bandes zur Bundes-Landwirtschaftskammer zu überdenken. Vor allem 

im Zusammenhang mit den geplanten Regelungen des § 4 Abs. 1 Ziff. 

1 (Zusammenarbeit mit Behörden und Ämtern), des § 7 (Auskunfts­

rechte gegenüber Behörden, Sozialversicherungsträgern, beruf­

lichen vertretungen) sowie des § 24 (weitgehende Ausnahme von 

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes) kann nämlich die in § 8 
vorgesehene Einbeziehung des Raiffeisenverbands keineswegs nur 
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als innere Angelegenheit einer Berufsgruppe angesehen werden. Im 

übrigen sei darauf hingewiesen, daß sich für einzelne selb­

ständige in der Landwirtschaft durch die mehrfache Zugehörigkeit 

von Verbänden, denen sie angehören, zur Bundes-Landwirtschafts­

kammer eine mittelbare Doppelmitgliedschaft mit allen damit 

verbundenen Folgen (mittelbare Beitragspflicht, etc. ) ergeben 

könnte. 

Zu § 20 

Es erhebt sich die Frage, ob die Aufsichtsbehörde auch bei 

Nichthandeln des Selbstverwaltungskörpers (wenn also kein Be­

scheid erlassen wird) in jenen Angelegenheiten, in denen dem 

selbstverwaltungskörper öffentliche Verwaltungsaufgaben übertra­

gen sind oder sonst AUßenwirkungen seiner Aktivitäten oder 

Nicht-Aktivitäten eintreten, einschreiten und ein Handeln in 

gesetzlich vorgesehener Weise auftragen kann. Zumindest im 

Bereich der Mitwirkung der Bundes-Landwirtschaftskammer an 

öffentlich-rechtlichen oder behördlichen Aufgaben wäre dies 

unbedingt notwendig. 

Zu § 21 

Die Beiträge der Fachorganisationen und die Zuschüsse des Bundes 

( Ziff. 2 und 3 des Abs. 1) sind im Gesetz nicht näher spezifi­

ziert. Andererseits ist gleichsam eine IIAusfallhaftungll der neun 

Landwirtschaftskammern für Aufwendungen der Bundes-Landwirt­

schaftskammer vorgeseh�n, weil unabhängig von bestimmten Finan­

zierungsgrenzen die Landwirtschaftskammern den Aufwand der 

Bundes-Landwirtschaftskammer in dem Ausmaß decken müssen, in dem 

dieser nicht durch andere Finanzierungsquellen abgesichert ist. 

Dadurch könnte mittelbar (wenn die Landwirtschaftskammern nicht 

in der Lage sein sollten, diesen Ausfall gleich in welcher Höhe 

zu decken) , eine Verpflichtung des Bundes entstehen, Abgänge zur 

Entlastung der Landwirtschaftskammern und zur Sicherung der 

Bundes-Landwirtschaftskammer zu decken (Ziffer 3). Eine derartige 
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Finanzierungsmöglichkeit aus öffentlichen Mitteln ist grundsätz­

lich auszuschließen. Die Verpflichtungen des Bundes sollten 

rechtlich exakt abgegrenzt und auf die Abgeltung von Aufwendungen 

für die übernahme gesetzlich ausdrücklich übertragener behörd­

licher Aufgaben eingeschränkt werden. 

Abs�hließend hält der österreichische Arbeiterkammertag nochmals 

fest, daß die Veränderung des Bundes-Verfassungsgesetzes aus 

Anlaß der Schaffung einer Bundes-Landwirtschaftskammer nur dann 

akzeptiert werden kann, wenn im selben Zeitpunkt eine an der 

Gleichbehandlung orientierte verfassungsgesetzliche Regelung und 

Absicherung auch der Arbeiterkammern erfolgt. 

Unter dieser Voraussetzung und unter Bedachtnahme auf die voran­

stehenden Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

hält der österreichische Arbeiterkammertag die Schaffung einer 

Bundes-Landwirtschaftskammer für begrüßenswert, weil dadurch eine 

strukturelle stärkung der beruflichen Selbstverwaltung in 

österreich und ihrer bisher bewährten problemlösungskompetenz 

eintreten könnte. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

iV. 
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